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Durch die Mitgliederversammlung des CRPS Netzwerk gemeinsam stark e.V. (vorm. 
CRPS Bundesverband Deutschland e.V.) am 29.03.2017 beschlossene und am 
18.03.2022 geänderte Satzung mit der nunmehr gültigen Fassung 
 

 
 
 
 
 
Satzung   
 
CRPS Netzwerk gemeinsam stark e.V. 
 
Fassung vom 18.03.2022 
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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt den Namen „CRPS Netzwerk gemeinsam stark e.V.“.  
 
2. Sitz des Vereins ist in Holzminden. 
 
3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
4. Männer und Frauen werden von dieser Satzung gleichermaßen angesprochen und unterliegen ihr mit 

Rechten und Pflichten. Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit des Satzungstextes wird in dieser 
Satzung durchgängig die maskuline Form verwendet. 

 
 
§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins, Selbstlosigkeit, Mittelverwendung, Begünstigungsverbot, 
Aufwendungsersatz, Ehrenamtspauschale 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
2. Zweck des Vereins ist es, das Schicksal CRPS-Erkrankter zu verbessern, Patienten in die aktuelle Arbeit 

einzubeziehen und mit ärztlichen Verbänden und nichtärztlichen Organisationen, die bisher 
Schmerztherapie zum Gegenstand haben, zu kooperieren. Dabei geht es vor allem um die Förderung, 
Entwicklung und Verwirklichung von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Menschen mit 
der Erkrankung Morbus Sudeck / Komplexes Regionales Schmerzsyndrom I oder II, Aufklärung der 
Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland zur Vorbeugung und Behandlung mit dem Ziel, deren 
Chronifizierung zu verhindern und Leiden bei bestehenden Schmerzerkrankungen zu lindern.  

 
3. Der Satzungszweck wird insbesondere erreicht durch: 
 

• Aufklärung der Bevölkerung über die verschiedenen Stadien der Krankheit und deren 
Entstehung und Förderung des Gesundheitswesens in der Erforschung der Krankheit 

• Förderung der Fürsorge und Beratung von Patienten, die an CRPS leiden, sowie Anleitung 
dieser Patienten zur Selbsthilfe.  

• Unterstützung von Patienten mit gesundheitlichen Problemen mit der Krankheit Morbus 
Sudeck / CRPS 

• Bildung örtlicher, überschaubarer Selbsthilfegruppen, deren Mitglieder unter fachlicher 
Leitung in Gruppen- und Selbsterfahrung lernen sollen, ihre Krankheit anzunehmen und ihre 
Schmerzen durch schulmedizinische sowie durch ergänzende Methoden zu lindern. 

• Förderung des Interesses und der aktiven Mitarbeit von Kliniken, Ärzten, und 
Behandlungszentren an der Selbsthilfegruppenarbeit 

• Einrichtung von Informations- und Kommunikationsplattformen über die Krankheit; 
Organisation und Durchführung von regelmäßigen Gruppentreffen; Teilnahme an 
Gesundheitstagen und Organisation von Informationsveranstaltungen; 

• Beratung und Unterstützung von Betroffenen, insbesondere die Erteilung von Hinweisen auf 
bzw. Vermittlung von Ärzten und Kliniken, denen die aktuellen Behandlungsempfehlungen der 
Krankheit bekannt sind; Austausch von Patientenerfahrungen 

 
4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
5. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  
 
 
 
 
 



Nr. FO107, Ver.2 

 

CRPS Netzwerk  Hotline (0221) 98 43 15 – 0  Vorstand: Sebastian Kreimeier (Vors.) Bank für Sozialwirtschaft 
gemeinsam stark e.V. E-Mail support@crpsnetzwerk.org  Marion-Sybille Burk, Melanie Jeschke DE93 3702 0500 0001 5588 00  
Weiße Breite 24  Internet www.crpsnetzwerk.org  VR-Nummer 19338 (AG Köln)  BIC BFSWDE33XXX 
37603 Holzminden 

 

6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
7. Die Mitglieder der Organe des Vereins sowie mit Aufgaben zur Förderung des Vereins betraute 

Mitglieder haben gegenüber dem Verein einen Anspruch auf Ersatz der ihnen in Zusammenhang mit 
ihrer Amtsausübung entstandenen Aufwendungen (§ 670 BGB) im Rahmen der Beschlüsse des 
Vorstandes und im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit des Vereins. Eine Ehrenamtspauschale 
(§ 3 Nr. 26 a EStG) in Form pauschalen Aufwendungsersatzes oder einer Tätigkeitsvergütung kann 
geleistet werden.  

 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person des öffentlichen und privaten Rechts 

werden. 
 
2. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Hierfür reicht der Interessent 

dem Verein einen Mitgliedsantrag per Post oder online ein. Die Mitgliedschaft kommt zustande, wenn 
dem Verein ein unterschriebener Mitgliedsantrag vorliegt und eine Annahmebestätigung verschickt 
hat. Die Mitgliedschaft beginnt am ersten des Monats, der dem Antragsdatum folgt. Bei 
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand 
entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er 
gegenüber dem Antragsteller nicht begründen. 

 
3. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige Personen, die 

sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit ernennen. 
 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod (bei juristischen Personen mit deren Erlöschen), Austritt 

oder Ausschluss. 
 
2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer Frist 

von drei Monaten zum Ende des Mitgliedsjahres erklärt werden. 
 
3. Ein in Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender 
Weise schädigt oder b) mehr als einen Monat mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner 
Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses 
die Rückstände nicht eingezahlt hat. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der 
Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm 
mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen. 

 
4. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit endgültig. Ein Rechtsmittel 

gegen den Beschluss findet nicht statt.  
 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
1. Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an gemeinsamen 

Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der 
Mitgliederversammlung. 

 
2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regelmäßig seine 

Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das Vereinsleben durch seine 
Mitarbeit zu unterstützen. 
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3. Die Mitteilung von Adressänderungen / Änderungen von E-Mail-Adressen ist eine Bringschuld des 
Mitglieds. 

 
 
§ 6 Fördermitgliedschaft 
 
1. Die Fördermitglieder unterstützen die Aktivitäten des Vereins finanziell. Sie sind nicht stimmberechtigt 

nach § 5.  
 
2. Die Fördermitglieder erklären bei Eintritt in den Verein verbindlich, in welcher Form sie die Aktivitäten 

des Vereins unterstützen wollen. Sie können bis zum 15. eines Monats für das Ende des 
darauffolgenden Monats durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstandes aus 
dem Verein austreten. Sie können bis zum 15. eines Monats für das Ende des gleichen Monats in 
Absprache mit einem Mitglied des Vorstandes ihre bei Eintritt gegebene Erklärung ändern. 

 
 
§ 7 Mitgliedsbeiträge 
 
1. Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen, über deren Höhe und Fälligkeit    der 

Vorstand jeweils für das folgende Geschäftsjahr entscheidet. Gebühren können erhoben werden für 
die Finanzierung besonderer Angebote des Vereins, die über die allgemeinen mitgliedschaftlichen 
Leistungen des Vereins hinausgehen. Umlagen können bis zum dreifachen des 
Jahresmitgliedsbeitrages erhoben werden bei einem besonderen Finanzbedarf des Vereins, der nicht 
mit den allgemeinen Etatmitteln des Vereins gedeckt werden kann, insbesondere für die Finanzierung 
von Baumaßnahmen und Projekten. 

 
2. Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im Bankeinzugsverfahren mittels Lastschrift 

eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, eine 
Einzugsermächtigung zu erteilen sowie für eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu 
sorgen. 

 
3. Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages, der Gebühren und Umlagen Sorge zu 

tragen. Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen sind an den Verein zur Zahlung fällig und müssen 
spätestens sieben Tage nach Rechnungsdatum auf dem Konto des Vereins eingegangen sein.  

 
4. 3. Ist der Beitrag zu diesem Zeitpunkt bei dem Verein nicht eingegangen, befindet sich das Mitglied 

mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug. Der ausstehende Beitrag wird dann gemäß §288 BGB mit 
fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz auf die Beitragsforderung für jedes Jahr des Verzuges 
verzinst.  Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des Beitrages/der 
Gebühren/der Umlage keine Deckung auf, so haftet das Mitglied dem Verein gegenüber für sämtliche 
dem Verein mit der Beitragseinziehung sowie evtl. Rücklastschriften entstehende Kosten. Dies gilt 
auch für den Fall, dass ein bezogenes Konto erloschen ist und das Mitglied dies dem Verein nicht 
mitgeteilt hat. Der Verein kann durch den Vorstand weiter ein Strafgeld bis zu € 20,00 je Einzelfall 
verhängen. 

 
 
§ 8 Organe des Vereins 
 
1. Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung 
 
 
§ 9 Vorstand 
 
1.   Der Vorstand besteht aus folgenden Personen:  

• dem Vorsitzenden 
• dem stellvertretenden Vorsitzenden 
• dem Kassenwart 
• dem Schriftführer 
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2. Die Funktion des Kassenwarts wird nicht zwingend durch ein Vorstandsmitglied, sondern kann durch 

ein benanntes Mitglied des Vereins übernommen werden. 
 
3. Die Amtsinhaber müssen Vereinsmitglied sein.  
 
4. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung und einen Aufgabenverteilungsplan geben. 
 
5. Es gilt das Vieraugenprinzip. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur Vertretung des 

Vereins berechtigt.  
 
6. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand von der 

Mitgliederversammlung gewählt wird. Maßgebend ist die Eintragung des neu gewählten Vorstandes 
in das Vereinsregister. 

 
7. Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der Vorsitzende nach 

Bedarf einlädt. 
 
8. Der Vorsitzende kann anordnen, dass die Beschlussfassung über einzelne Gegenstände im 

Umlaufverfahren per E-Mail, im Rahmen einer Telefonkonferenz oder im Rahmen einer Online-
Versammlung erfolgt.  

 
 
§ 10 Aufgabenverteilung im Vorstand, Beratung und Beschlussfassung des Vorstands 
 
1. Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner 

Geschäfte.  Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
• die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung der 

Tagesordnung 
• die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
• die Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Beiträgen, Gebühren und Umlagen. 
• Die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts 
• Die Aufnahme neuer Mitglieder 

 
2. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung von einem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll 
eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend 
sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines 
Stellvertreters. 

 
3. Der Vorstand kann Beschlüsse auch schriftlich, telefonisch, per Telefax oder, E-Mail, in einer 

Videokonferenz oder in einer gemischten Sitzung aus Anwesenden und Videokonferenz/anderen 
Medien/Telefon fassen, wenn kein Mitglied des Vorstands diesem Verfahren widerspricht. 
Unabhängig von der Art der Beschlussfassung sind alle gefassten Beschlüsse und die Art der 
Beschlussfassung schriftlich niederzulegen. 

 
 
§ 11 Mitgliederversammlung 
 
1. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche 

Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist 
von vier Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 

 
2. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche vor 

der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. 
Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht 
aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet 
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die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht 
für Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des 
Vereins zum Gegenstand haben. 

 
3. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Interesse 

des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe beantragt.  

 
4. Die Mitgliederversammlung kann auch im Wege der elektronischen Kommunikation (z.B. per Telefon- 

oder Videokonferenz) oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden und 
Videokonferenz/anderen Medien/Telefon durchgeführt werden. Ob die Mitgliederversammlung in 
einer Sitzung oder im Wege der elektronischen Kommunikation durchgeführt wird, entscheidet der 
Vorstand. 

 
5. Der Vorstand kann Beschlüsse der Mitgliederversammlung auch im schriftlichen Verfahren einholen. 

Beschlüsse im schriftlichen Verfahren sind angenommen, wenn mindestens 51 % aller Mitglieder des 
Vereins schriftlich zustimmen. 

 
 
§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen Verhinderung von 

seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung zu 
wählendem Versammlungsleiter geleitet. 

 
2. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller Vereinsmitglieder 

anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine 
zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 
3. Die Mitgliederversammlung beschließt mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. 

Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich 
vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen 
mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung 
bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die Änderung des Zwecks oder die 
Auflösung des Vereins der Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder. 

 
4. Die Mitgliederversammlung wählt aus den Kreisen der stimmberechtigten Mitglieder vier 

Kassenprüfer. Diese sollen in Buchführungs- und Geschäftsaufzeichnungsfragen erfahren sein. Die 
Kassenprüfer können insgesamt dreimal wiedergewählt werden. 

 
5. Aufgabe der Kassenprüfer ist die Prüfung der Finanzbuchhaltung und Finanzverwaltung sowie der 

Kassen des Vereins und evtl. bestehender Untergliederungen. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden 
Prüfung der Kassen und des Belegwesens in sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt und 
verpflichtet. Die Kassenprüfer können auf wirtschaftlichem Gebiet beratenden tätig sein. Die 
Festlegung der Zahl der Prüfungen liegt in pflichtgemäßem Ermessen der Kassenprüfer. Dies gilt auch 
für unangemeldete, sogen. Ad hoc-Prüfungen. 

 
6. Den Kassenprüfern ist vom Vorstand umfassend Einsicht in die zur Prüfung begehrten 

Vereinsunterlagen zu gewähren. Auskünfte sind ihnen zu erteilen. Die Vorlage von Unterlagen sowie 
Auskünfte können nicht verweigert werden. 

 
7. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung schriftlich Bericht über das Ergebnis ihrer 

Prüfhandlungen und empfehlen dieser ggf. in ihrem Prüfbericht die Entlastung des Vorstandes. Der 
Prüfbericht der Kassenprüfer ist dem Vorstand spätestens drei Wochen vor dem Termin der 
Mitgliederversammlung vorzulegen. Der Prüfbericht muss einheitlich sein, er darf keine abweichenden 
Meinungen von Kassenprüfern enthalten. 

 



Nr. FO107, Ver.2 

 

CRPS Netzwerk  Hotline (0221) 98 43 15 – 0  Vorstand: Sebastian Kreimeier (Vors.) Bank für Sozialwirtschaft 
gemeinsam stark e.V. E-Mail support@crpsnetzwerk.org  Marion-Sybille Burk, Melanie Jeschke DE93 3702 0500 0001 5588 00  
Weiße Breite 24  Internet www.crpsnetzwerk.org  VR-Nummer 19338 (AG Köln)  BIC BFSWDE33XXX 
37603 Holzminden 

 

8. Werden keine Kassenprüfer gewählt, so erfolgt die Prüfung der Finanzbuchhaltung und der 
Geschäftsführung des Vereins durch einen vom Vorstand beauftragten, auf Vereinsrecht und 
Vereinssteuerrecht spezialisierten Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. 

 
 
§ 13 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 
 
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben 

über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur 
Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der 
Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und 
Anschrift, Bankverbindung [falls Lastschrifteinzug in Satzung vorgesehen], Telefonnummern (Festnetz 
und Mobilfunk) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Funktion(en) im Verein.  

2. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine 
Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung 
dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
[Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein etc.] an das zuständige 
Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten 
ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.   

 
3. Im Zusammenhang mit seinen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein 

personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner 
Webseite und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie 
elektronische Medien.  

 
4. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner 

Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/ Übermittlung 
und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Webseite.   

 
5. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige 

Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im 
Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur 
Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine 
gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen 
und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden.  

 
6. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer 
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die 
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem 
Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist 
nicht statthaft.  

 
7. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

(insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 
Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner 
Daten.  

 
 
§ 14 Haftungsbeschränkung 
 
1. Für Schäden gleich welcher Art, die einem Mitglied bei der Benutzung von Vereinseinrichtungen, -

gerätschaften oder -gegenständen oder infolge von Handlungen oder Anordnungen der 
Vereinsorgane (z.B. Vorstand) oder sonstiger im Auftrag des Vereins tätiger Personen entstehen, haftet 
der Verein nur, wenn ein Organmitglied (z.B. Vorstandsmitglied), ein Repräsentant oder eine sonstige 
Person, für die der Verein gesetzlich einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht hat. Im Falle einer Schädigung gemäß Absatz (1) haftet auch die handelnde oder sonst wie 
verantwortliche Person dem geschädigten Vereinsmitglied nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
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2. Schädigt ein Mitglied den Verein in Ausübung eines Vereinsamtes oder in Ausführung einer Tätigkeit 

im Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Vereins, so darf der Verein Schadenersatzansprüche 
gegen das Mitglied nur geltend machen, wenn diesem Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Dies gilt auch für den Fall, dass der Verein bei einem Mitglied Regress nimmt, weil der Verein von 
einem außenstehenden Dritten in Anspruch genommen worden ist.   

 
3. Verlangt ein außenstehender Dritter von einem Mitglied Schadensersatz, so hat das Mitglied einen 

Freistellungsanspruch gegen den Verein, falls es die Schädigung in Ausübung eines Vereinsamtes oder 
in Ausführung einer Tätigkeit im Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Vereins herbeigeführt 
und hierbei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.  

 
4. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. 
 
 
§ 15 Auflösung des Vereins, Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
 
1. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und seine Stellvertreter 

gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen 
Personen beruft. 

 
2. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen der Körperschaft an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung zur Entwicklung und Verwirklichung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation schmerzkranker Menschen. 

 
3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfähigkeit 

entzogen wurde. 
 
 
§ 16 Salvatorische Klausel 
 
1. Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand, Satzungsänderungen selbstständig 

vorzunehmen, die auf Grund von monierten Punkten des zuständigen Registergerichts oder des 
Finanzamtes notwendig werden und die den Kerngehalt einer zuvor beschlossenen Satzungsänderung 
nicht berühren.  

 
2. Der Vorstand hat die textliche Änderung mit einstimmiger Mehrheit zu beschließen. In der auf den 

Beschluss folgenden Mitgliederversammlung ist diese von der Satzungsänderung in Kenntnis zu 
setzen. 

 
 
§ 17 Schlussbestimmungen 
 
1. Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 18.03.2022 beschlossen. Sie tritt mit der 

Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft. Vorherige Satzungsentwürfe treten außer Kraft. 
 
Köln, 18.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Sebastian Kreimeier   Marion-Sybille Burk  Melanie Jeschke 
Mitglied des Vorstands (Vors.)   Mitglied des Vorstands  Mitglied des Vorstands 


